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Mitteilung der Einwohnerkontrolle Stein am Rhein 
 
 

Regelung des Aufenthaltstatus für Auswärtige 

Laut Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt der Schweizer ist unter anderem von der 
Meldepflicht bei der Einwohnerkontrolle befreit, wer sich zur Pflege vorübergehend in ei-
nem Spital oder Pflegeheim aufhält.  
 
Der Aufenthalt in einem Alters- und Pflegeheim zur Langzeitpflege ist eine spezielle Form 
des Aufenthaltes und muss deshalb anders geregelt werden. Es sind die jeweils effektiv 
vorliegenden Verhältnisse zu prüfen und insbesondere auch den Willen des Heimbewoh-
ners zu würdigen. 
 
 

Grundsatz 

Wer sich für einen definitiven Aufenthalt im Alters- und Pflegeheim Stein am Rhein ent-
scheidet, soll sich in jedem Fall bei der Einwohnerkontrolle registrieren lassen. Dabei gibt 
es zwei Möglichkeiten: 
 
 
Anmeldung mit Heimatausweis 

Die Beziehungen zum früheren Wohnort sind nicht völlig abgebrochen. Der oder die Be-
wohner/in fühlt sich noch stark mit der früheren Wohngemeinde verbunden (Familienan-
gehörige, ev. Aufrechterhaltung des Haushaltes). Die Anmeldung erfolgt in diesem Fall 
als Aufenthalter/in mittels Heimatausweis. 

 
 
Anmeldung mit Heimatschein 

Die Beziehungen zum früheren Wohnort werden abgebrochen. Der Haushalt wird aufge-
löst und es findet ein eigentlicher Umzug statt. In diesem Fall erfolgt eine Anmeldung mit 
Heimatschein als Niedergelassene(r). Danach ist er/sie stimmberechtigt und steuer-
pflichtig. 
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